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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 219 S
(zu Drs. 16/118 S)

14. 09. 04

Mitteilung des Senats vom 14. September 2004

Bürgerservice in den Stadtteilen

Die Fraktionen der SPD und der CDU haben unter Drucksache 16/118 S eine Gro-
ße Anfrage zu obigem Thema an den Senat gerichtet.

Der Senat beantwortet die vorgenannte Große Anfrage wie folgt:

1. Sind inzwischen in allen Ortsämtern die Personalressourcen für die Beirats-
betreuung und die Verwaltungsdienstleistungen getrennt?

Mit dem Neuzuschnitt der Produktgruppen für den Produktgruppenhaushalt
2004/2005 wurde die in diesem Bereich bisher nach Dienststellen und nicht
nach Fachaufgaben gegliederte Produktgruppenstruktur neu geordnet. Die
Aufgaben werden nunmehr über die beiden neu eingerichteten Produktgruppen
„Stadtteilmanagement“ und „Bürgerservice in den Stadtteilen“ gesteuert. Im
Rahmen dieser Neustrukturierung wurden auch die Personalressourcen ge-
trennt.

2. Welche Verwaltungsdienstleistungen werden in welchen Ortsämtern ange-
boten?

3. Wie viel Personal wird dort für welche Aufgaben eingesetzt?

Insgesamt ist Personal im Umfang von 46,44 Vollzeitäquivalenten in den Orts-
ämtern mit Bürgerserviceleistungen betraut. Neben dem melderechtlichen Auf-
gabenkreis und Beglaubigungen, die von allen Ortsämtern wahrgenommen
werden, bieten die meisten Ortsämter zusätzlich die Antragsannahme für Wohn-
geld und Wohnberechtigungsscheine, teilweise auch für Fischereischeine an.

Im Einzelnen ergeben sich die Aufgaben aus der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Bürgerserviceleistungen und Personalvolumen der Ortsämter

Personal
(in Vollzeit-

äquivalenten,
 Bürgerserviceleistungen ohne Altersteilzeit-
(neben melderechtlichen freistellungsphase)

Standort Angelegenheiten und Beglaubigungen) Stand 01.09.2004

Blumenthal • Gewerbeangelegenheiten für natürliche
Personen

• Wohnberechtigungsscheine 3,00
• Wohngeld und Fischereischeine (An-

tragsannahme)

Burglesum • Gewerbeangelegenheiten für natürliche
Personen

• Wohnberechtigungsscheine
• Wohngeld und Fischereischeine (An- 4,56

tragsannahme)

Hemelingen • Wohnberechtigungsscheine
• Wohngeld und Fischereischeine (An- 5,70

tragsannahme)
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Personal
(in Vollzeit-

äquivalenten,
 Bürgerserviceleistungen ohne Altersteilzeit-
(neben melderechtlichen freistellungsphase)

Standort Angelegenheiten und Beglaubigungen) Stand 01.09.2004

BSC-Horn-Lehe • Kfz-Angebot (Änderungen ohne
Halterwechsel, Wunschkennzeichen)

• Wohnberechtigungsscheine 10,78
• Wohngeld und Fischereischeine (An-

tragsannahme)

1,5
Huchting • Wohnberechtigungsscheine (zurzeit in die Melde-

• Wohngeld (Antragsannahme) stelle Neustadt/Wolt-
mershausen integriert)

Neustadt/ • Wohnberechtigungsscheine
Woltmershausen (nur für Huchting und Obervieland) 3,5

• Wohngeld (Antragsannahme)

Obervieland • Wohngeld und Wohnberechtigungs- 3
scheine (Antragsannahme)

Osterholz • Fischereischeine (Antragsannahme) 4

Vegesack • Wohnberechtigungsscheine
• Wohngeld und Fischereischeine (An- 4,7

tragsannahme)

West Nur Meldeangelegenheiten und 5,7
Beglaubigungen

Summe 46,44

4. Welche Planungen verfolgt der Senat für die Wahrnehmung von Verwaltungs-
dienstleistungen in welchen Ortsämtern?

Im Rahmen der am 19. Juni 2001 beschlossenen Novellierung des Ortsgesetzes
über Beiräte und Ortsämter hat die Stadtbürgerschaft den Senat gebeten, Auf-
gaben und Ressourcen der Ortsämter neu zu ordnen und nach den Fachbe-
reichen „Verwaltungsdienstleistungen“ und „Stadtteilmanagement“ zu dif-
ferenzieren. Dieser Linie folgend ist in der Vereinbarung zur Zusammenar-
beit in einer Regierungskoalition für die 16. Wahlperiode der Bremischen Bür-
gerschaft zur Optimierung der Verwaltungsdienstleistungen vorgesehen, dass
„die bisherigen Ortsämter sich stärker auf die Betreuung der Beiräte und bür-
gerschaftlichen Engagements sowie auf das Stadtteilmanagement konzentrie-
ren“.

Nach dem am 22. Oktober 2002 vom Senat beschlossenen Rahmenkonzept
„Lokale Dienstleistungszentren“ sollen die Ortsämter vorrangig als Service-
verwaltung für die Beiräte weiterentwickelt und die Bürgerserviceleistungen
weder organisatorisch noch räumlich an die Ortsämter gebunden werden. In
der Mitteilung des Senats auf die Große Anfrage „Bürgernahe Verwaltung“
(Drs. 15/634 S) ist dazu weiter ausgeführt: „Dieser Strukturwandel soll einher-
gehen mit einer Auflösung der seit Jahrzehnten bestehenden Kleinzelligkeit,
um die vorhandenen Ressourcen besser ausnutzen zu können. Veränderun-
gen in den Lebensgewohnheiten und im Mobilitätsverhalten der Bevölke-
rung haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach Dienstleistungen sich an
anderen Orten vollzieht, als die Teilhabe an der lokalen politischen Willens-
bildung. Damit wäre die Doppelfunktion der Ortsämter (Unterstützung loka-
ler politischer Prozesse und Verwaltungsdienstleistungen) nur bedingt zukunfts-
fähig.“

Mit Einführung der beiden neuen Produktgruppen „Bürgerservice in den Stadt-
teilen“ und „Stadtteilmanagement“ wurden inzwischen die haushaltsmäßigen
Voraussetzungen für eine selbständige Aufgabenwahrnehmung beider Be-
reiche geschaffen (vergleiche Antwort zu Frage 1).

Die Auswahl von BSC-Standorten soll sich in räumlicher Hinsicht an folgen-
den Kriterien orientieren:
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• Nähe zu anderen privaten und öffentlichen Dienstleistern (z. B. Einzel-
handel, Banken),

• Kooperationsmöglichkeit mit anderen Dienstleistern (gemeinsame Infra-
struktur, Publikumsaufkommen/Kundenströme),

• gute Verkehrsanbindung (ÖPNV, Parkplatzsituation).

Nach den Festlegungen der geltenden Koalitionsvereinbarung soll der Auf-
bau weiterer BSC kostenneutral erfolgen. Zur Einhaltung dieser politischen
Maßgabe hat der Senat im Rahmen der Haushaltsberatungen am 4. Novem-
ber 2003 beschlossen, „eine Anpassung der BSC-Struktur unter Berücksich-
tigung veränderter Rahmenbedingungen einschließlich Überprüfung der
Standorte vorzubereiten“.

Der Senator für Inneres und Sport ist gegenwärtig dabei, diese Standortüber-
prüfung durchzuführen.

Leitlinie für die Entwicklung der künftigen BSC-Struktur ist die qualitative
Verbesserung des Angebots und des Services, wie sie nach den Erfahrungen
und ersten Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung im BSC-Mitte
bereits weitgehend und mit hervorragender Akzeptanz bei den Bürgerinnen
und Bürgern realisiert werden konnte.

Die Verbesserung der Angebots- und Servicequalität bedeutet,

• eine Vielzahl verschiedener Verwaltungsdienstleistungen (Lebenslagen-
prinzip) unter einem Dach und aus einer Hand,

• bei freundlicher und kompetenter Bedienung und minimalem Aufwand
für die Bürgerinnen und Bürger,

• guter zeitlicher Erreichbarkeit (erweiterten Öffnungszeiten, Terminver-
gabe),

• guter räumlicher Erreichbarkeit (ÖPNV, Parkplatzsituation) und

• einem modernen Erscheinungsbild (transparenten, modernen Räumlich-
keiten)

bereitzuhalten.

Um diesen Qualitätsstandard unter den gegebenen finanziellen und personel-
len Rahmenbedingungen an mehreren Standorten verlässlich und dauerhaft
gewährleisten zu können, ist die Bildung größerer und leistungsstarker BSC-
Einheiten erforderlich. Nach den vorläufigen Feststellungen der Standortüber-
prüfung  wird  erkennbar,  dass  ein  modernes  und  qualitativ  hochwertiges
Dienstleistungsangebot nach dem Vorbild des BSC-Mitte mit den zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen, insbesondere den vorhandenen Personalressour-
cen, ohne Einschränkung dieser angestrebten Angebots- und Servicequalität
nicht für die im Rahmenkonzept ursprünglich vorgesehene Anzahl der Stand-
orte realisierbar sein wird. Gemeinsam mit den zuständigen Ressorts und po-
litischen Gremien ist diese standortbezogene Planung unter den vorgenannten
Prämissen schnellstmöglich abzuschließen.

5. Wie sind nach einem Jahr Echtbetrieb die Erfahrungen mit den bestehenden
BSC?

6. Wie sieht die vereinbarte wissenschaftliche Begleitung der Pilotphase des
BSC-Mitte aus? Welche Ergebnisse liegen bereits vor?

Das BSC-Mitte und das BSC-Horn-Lehe befinden sich seit Dezember 2002 in
Betrieb. Ergänzt werden diese Angebote durch besondere zielgruppenspe-
zifische Agenturangebote, nämlich das LernOffice im Aus- und Fortbildungs-
zentrum des Senators für Finanzen sowie die in Zusammenarbeit und mit Un-
terstützung der Universität in Trägerschaft des Stadtamtes entstandene Ein-
richtung „bremen service universität“ (vergleiche Antwort zu Frage 12). Das
für Bremen-Nord in Vegesack geplante BSC konnte seinen Betrieb wegen der
aktuellen Überlegungen zur Stadtentwicklung im Zusammenhang mit dem
Erwerb des ehemaligen Kramerkaufhauses durch die Bremer Investitions-
Gesellschaft mbH, infolgedessen die ursprünglichen Standortplanungen für
das ehemalige Hartmannstiftgebäude revidiert worden sind, noch nicht auf-
nehmen.
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Für den Pilotbetrieb des BSC-Mitte erfolgt eine wissenschaftliche Begleitung,
deren erste Ergebnisse inzwischen vorliegen und hier beispielhaft vorgestellt
werden sollen.

Im Fokus der Untersuchung steht neben den Öffnungszeiten, hier vor allem
der im Bereich allgemeiner Verwaltungsdienstleistungen besonders hervor-
zuhebenden Samstagsöffnung, auch die angebotene Dienstleistungspalette.
Das im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung aufgenommene Beteili-
gungsverfahren orientiert sich an den neuesten wissenschaftlichen Standards
der  empirischen  Forschung.  In  zwei  ganztägigen  Bürger/-innenworkshops
diskutierten und begutachteten nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewählte
Bürgerinnen und Bürger unter professioneller Moderation und fachlicher Bera-
tung die Angebots- und Servicequalität des BSC-Mitte.

Die Ergebnisse der beiden Bürger/-innenworkshops wurden durch die wissen-
schaftliche Leitung in dem als Anlage beigefügten Bürger/-innen-Gutachten
zusammengestellt und lassen sich auszugsweise im Wesentlichen wie folgt
benennen:

„1. Das BSC-Mitte ist als eine grundlegende Neuerung der örtlichen Verwal-
tungsorganisation zu bewerten und zu begrüßen. Die damit verbundene
Dienstleistungsfunktion aus einer Hand trifft – teils aus eigener Erfah-
rung, teils aus eigenen Erwartungen gegenüber einer bürgerfreundlichen
Verwaltung – einhellig auf Zustimmung. . . .

2. Im Ausgangspunkt wird die Einrichtung weiterer BSC in Bremen be-
grüßt. Diese soll flächendeckend – im Sinne von Erreichbarkeit für die
Bürger/-innen – erfolgen. . . .

4. Die Öffnungszeiten des BSC-Mitte sind im Prinzip als bürger/-innen-
freundlich zu beurteilen. Eine Reduktion der Öffnungszeiten oder eine
Schließung am Samstag wird einhellig nicht befürwortet. Dagegen wird
– mehrheitlich – empfohlen, zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten
auch den Mittwochnachmittag zu öffnen. . . .

5. Befürwortet wird – mit großer Mehrheit – eine Ausweitung des Dienst-
leistungsspektrums des BSC. Diese Empfehlung bezieht sich teilweise
auf behördliche Dienstleistungen (wie Polizei, Ausländerbehörde, Jugend-
amt, Arbeitsamt, Sozialamt, Versorgungsamt, Gleichstellungsfragen), teil-
weise aber auch auf nichtbehördliche Dienstleistungen (wie BSAG, SWB,
Kirche, Post, Bank, Sparkasse, NGO). . . .“

Die Ergebnisse des Bürger/-innen-Gutachtens werden nunmehr im Rahmen
eines Mediationsverfahrens zwischen den Beteiligten (Amtsleitung/Personal-
vertretung/Bürgerinnen und Bürger) mit dem Ziel, ein von allen getragenes,
finanzierbares Ergebnis herbeizuführen, erörtert und abgestimmt.

Nach den vorliegenden Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung lässt
sich feststellen, dass das BSC-Mitte offenbar den veränderten Erwartungen
der Bevölkerung an die Angebots- und Servicequalität öffentlicher Dienstleis-
tungen überwiegend gerecht wird. Dies zeigt sich auch in dem beständig ge-
stiegenen und weiter zunehmenden Publikumsaufkommen. Mittlerweile er-
ledigen 35 bis 40 % der Bremerinnen und Bremer ihre Melde- sowie Pass-
und Ausweisangelegenheiten im BSC-Mitte. Das BSC-Mitte hat an den lan-
gen Öffnungstagen durchschnittlich etwa 800 bis 1.000 persönliche und tele-
fonische Kontakte. Es zeichnet sich ab, dass das BSC-Mitte bereits kurzfristig
an seine Kapazitätsgrenzen gelangen wird bzw. zeitweise bereits gelangt ist
und zusätzliche Publikumsströme ohne Anmietung weiterer Flächen und zu-
sätzliche Personalausstattung nicht mehr aufnehmen kann.

Mit dem BSC-Mitte ist es gelungen, wesentliche Ziele der Verwaltungsreform
im Bereich der Schaffung neuer Vertriebsstrukturen für öffentliche Dienstleis-
tungen umzusetzen. So konnte das vormals in erster Linie nach verwaltungs-
internen und einzelfachlichen Gesichtspunkten aufgesplitterte und kleinteilige
Angebot durch eine erweiterte und ressortübergreifende Dienstleistungspalette
deutlich verbreitert werden.

Folgende Dienstleistungen können im BSC-Mitte in Anspruch genommen wer-
den:
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• Meldeangelegenheiten,

• Pässe und Ausweise,

• Führungszeugnisse,

• Besuchserlaubnisse für ausländische Gäste,

• Beglaubigungen,

• Gewerbeangelegenheiten,

• Fischereischeine,

• Lohnsteuerkarten,

• Haushalts- und Lebensbescheinigungen,

• Kfz-Angelegenheiten,

• Fahrerlaubnisse,

• Wohngeld (Antragsannahme),

• Wohnberechtigungsscheine (Antragsannahme),

• Erziehungsgeld (Antragsannahme).

Die Bürgerinnen und Bürger können ihren aus einer veränderten Lebensla-
ge, wie z. B. im Falle eines Wohnungswechsels, resultierenden verschiede-
nen Meldeverpflichtungen (Wohnungsanmeldung, Änderung der Anschrift
im Reisepass, Personalausweis, Kfz-Schein, . . .) nunmehr in einer Verwal-
tungseinrichtung nachkommen, ohne wie bisher unterschiedliche Ämter und
Standorte mit abweichenden Öffnungszeiten aufsuchen zu müssen. Ihnen
steht für zahlreiche Behördenanliegen ein und dieselbe Verwaltungseinrich-
tung – unabhängig von den dahinter liegenden Fachzuständigkeiten – als
Anlaufstation zur Verfügung. Darüber hinaus können sie den Besuch des BSC-
Mitte mit einer Vielzahl anderer Besorgungen verbinden.

Das Angebot erfolgt zudem aus einer Hand, indem die Bürgerinnen und Bür-
ger allumfassend durch eine Person bedient werden (Einheitssachbearbeitung).
Die hierfür erforderliche umfangreiche fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe. In Anbetracht
der breiten Aufgabenpalette, fortlaufender Änderungen der maßgeblichen Ge-
setzes- und Verfahrensvorschriften sowie den damit für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbundenen hohen fachlichen Anforderungen kommt der
Qualifizierung ein hoher Stellenwert zu und ist deshalb als Daueraufgabe zu
verstehen. Dies gilt es, beim Ausbau der BSC-Struktur zu berücksichtigen.
Hinzu kommen die besonderen Belastungen des Dienstbetriebs während der
Aufbauphase eines neuen BSC. Für den Aufbau des BSC-Mitte wurde ein
nahezu einjähriger Vorlauf ohne Echtbetrieb sowie eine zusätzliche Personal-
ausstattung benötigt.

Das BSC-Mitte ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7.30 bis
18.30 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 7.30 bis 13.00 Uhr und am Samstag von
9.00 bis 13.00 Uhr. Mit wöchentlich insgesamt 53,5 Stunden nehmen die Öff-
nungszeiten des BSC-Mitte im Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen bun-
desweit eine Spitzenstellung ein. Dasselbe gilt für die Samstagsöffnung, bei
der das BSC-Mitte ebenfalls eine Vorreiterrolle inne hat. Ergänzt werden die
komfortablen Öffnungszeiten durch die Möglichkeit der Terminvereinbarung.
Von dieser Möglichkeit macht durchschnittlich ein Drittel des Publikums Ge-
brauch.

Mit der zeitlichen Erreichbarkeit in engem Zusammenhang steht die verbes-
serte telefonische Erreichbarkeit. Zu diesem Zweck wurde im BSC-Mitte ei-
gens ein vom Präsenzbereich getrennter Telefonsektor mit sechs Arbeitsplät-
zen geschaffen. Dies gewährleistet einerseits die telefonische Erreichbarkeit
und sichert andererseits die störungsfreie Bedienung des Publikums vor Ort.
Viele Anliegen der Bürgerinnen und Bürger lassen sich bereits ganz oder teil-
weise telefonisch erledigen. Durch eine vorherige Information am Telefon,
welche Unterlagen für die Bearbeitung des jeweiligen Anliegens mitgebracht
werden müssen, kann der Behördenbesuch zudem optimal vorbereitet und
unnötiger Aufwand auf beiden Seiten vermieden werden.
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Kennzeichen verbesserter Servicequalität ist auch das im BSC-Mitte einge-
führte moderne Zahlungssystem. Jeder Bedienplatz ist mit einem Electronic
Cash Gerät ausgestattet und bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Mög-
lichkeit, die anfallende Verwaltungsgebühr schnell und bequem zu entrich-
ten. Daneben ist selbstverständlich weiterhin Barzahlung möglich, die aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit ebenfalls automatisiert erfolgt.

Das neue Erscheinungsbild der Verwaltung ist undenkbar ohne eine Anpas-
sung der Binnenstrukturen. Für das BSC-Mitte wurden deshalb neue Wege
bei der Arbeitsorganisation beschritten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten in selbststeuernden Teams mit hoher Eigenverantwortlichkeit. In
Abkehr  von  verwaltungsüblichen  Hierarchiestrukturen  entscheiden  sie  im
Rahmen bestimmter Vorgaben eigenständig und gleichberechtigt über die Dienst-
plangestaltung. Dies umfasst sowohl die Bestimmung ihrer individuellen Ar-
beitszeiten als auch die Festlegung des Einsatzes in den verschiedenen Arbeits-
bereichen (Empfang, Sachbearbeitung im Präsenzbereich oder am Telefon).
Auf diese Weise sind hochwertige Arbeitsplätze entstanden, die sich aufgrund
der flachen Hierarchie und des damit verbundenen hohen Maßes an Selbst-
ständigkeit, aber auch wegen des breiten Aufgabenprofils durch anspruchs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszeichnen.

Dem BSC-Mitte kommt somit angesichts der ausgezeichneten Akzeptanz,
wie sie in der starken Nachfrage durch die Bürgerinnen und Bürger signifi-
kant zum Ausdruck kommt, Modellcharakter für die künftige Fortentwicklung
der BSC-Struktur zu. Es soll deshalb als Maßstab für den Aufbau neuer Standorte
dienen.

7. Wie beabsichtigt der Senat, die Fach- und Dienstaufsicht über die Verwaltungs-
dienstleistungen in den Ortsämtern und/oder BürgerServiceCentern zu orga-
nisieren?

Die staatliche Fachaufsicht über kommunale Aufgabenwahrnehmungen, wie
auch die Bürgerserviceleistungen, obliegt den nach der Geschäftsverteilung
des Senats jeweils zuständigen senatorischen Dienststellen. Der Senat beab-
sichtigt nicht, hier Änderungen vorzunehmen.

Die Dienstaufsicht obliegt den jeweiligen Dienstvorgesetzten, letztlich also
der Dienststellenleitung. Die Ausübung der Dienstaufsicht über Bürgerservice-
leistungen richtet sich deshalb nach der organisatorischen Stellung des je-
weiligen BSC – im Falle des BSC-Mitte obliegt die Dienstaufsicht dem Stadt-
amt – und wird im Rahmen der künftigen BSC-Struktur für alle BSC festzule-
gen sein.

Für die den Ortsämtern zurzeit übertragenen Bürgerserviceleistungen obliegt
die unmittelbare Fachverantwortung den zuständigen Fachämtern, und zwar
dem Stadtamt und dem Amt für Wohnungswesen, da die Ortsämter diese Auf-
gaben als deren unselbstständige Außenstellen wahrnehmen. Die Ressourcen-
verantwortung ist mit Neuordnung der Produktgruppen zunächst beim Sena-
tor für Inneres und Sport (Produktgruppe „Bürgerservice in den Stadtteilen“)
verankert, wird jedoch vor Ort durch die Ortsamtsleiter als Dienstvorgesetzte
umgesetzt. Mit Herauslösung von Bürgerserviceleistungen aus den Ortsämtern,
die künftig vor allem für die Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung
der Beiräte, bürgerschaftlichen Engagements und des Stadtteilmanagements
zuständig  sein  sollen,  werden  die  insoweit  noch  vorhandenen  Aufsichts-
funktionen entfallen.

8. Welche Verwaltungsdienstleistungen werden in den BürgerServiceCentern er-
bracht?

a) Welche Verwaltungsdienstleistungen, die nicht der Fachaufsicht des Se-
nator für Inneres unterliegen, werden in den BürgerServiceCentern ab-
schließend verantwortlich bearbeitet?

b) Welche Verwaltungsdienstleistungen, die nicht der Fachaufsicht des Se-
nator für Inneres unterliegen, sollen auf Dauer oder zukünftig in den
BürgerServiceCentern abschließend verantwortlich bearbeitet werden?

Für die Aufgabenwahrnehmung durch die BSC eignen sich nachfragestarke
Verwaltungsdienstleistungen einfacher bis mittlerer Bearbeitungstiefe, die un-
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ter Publikumsbetrieb abschließend bearbeitet werden können. Darüber hin-
aus können die BSC für komplexere Verwaltungsdienstleistungen, die länge-
re Bearbeitungszeiten erfordern, Anträge entgegennehmen.

Zu a): Welche Verwaltungsdienstleistungen differenziert nach Bearbeitungs-
tiefe und Ressortzuständigkeit erbracht werden, ist beispielhaft für das BSC-
Mitte in der folgenden Tabelle dargestellt.

Zu b): Eine kurzfristige Veränderung des Aufgabenprofils ist nicht vorgese-
hen. Die Übernahme dieses Aufgabenprofils durch die noch zu errichtenden
BSC wird angestrebt.

Tabelle 2: Bürgerserviceleistungen nach Bearbeitungstiefe
und Ressortzuständigkeit

Bürgerserviceleistungen Bearbeitungstiefe Fachressort

Meldeangelegenheiten abschließend Inneres und Sport

Pässe- und Ausweise abschließend Inneres und Sport

Besuchserlaubnisse für ausländische Gäste abschließend Inneres und Sport

Führungszeugnisse abschließend Inneres und Sport

Beglaubigungen abschließend Inneres und Sport

Gewerbeangelegenheiten abschließend Wirtschaft und Häfen

Fischereischeine abschließend Wirtschaft und Häfen

Lohnsteuerkarten abschließend Finanzen

Lebens- und Haushaltsbescheinigungen abschließend Finanzen

Kfz-Angelegenheiten abschließend Bau/Umwelt/Verkehr

Fahrerlaubnisse abschließend Bau/Umwelt/Verkehr

Wohngeld Antragsannahme Bau/Umwelt/Verkehr

Wohnberechtigungsscheine Antragsannahme Bau/Umwelt/Verkehr

Erziehungsgeld Antragsannahme AFGJS

Ergänzt wird das Angebot im BSC-Mitte zusätzlich durch den Service der
Zentralen Informationsstelle des Senators für Finanzen sowie die Leistungen
von „bremen service“, der Neubürgeragentur.

9. Welche Planungen verfolgt der Senat für die Wahrnehmung von Verwaltungs-
dienstleistungen im Bremer Süden, in Hemelingen, in Osterholz und in Bre-
men-Nord?

Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

10. Soll das BSC im Bremer Westen in Trägerschaft des Sozialzentrums West auf-
gebaut werden? Sollen weitere BSC in andere Trägerschaft gehen?

Der Senat hat den Senator für Inneres und Sport zur Konsolidierung des Haus-
halts gebeten, die ursprünglich im Rahmenkonzept vorgesehenen Standorte
einer Überprüfung zu unterziehen (Beschluss vom 4. November 2003). Die
künftige BSC-Struktur einschließlich der im Bremer Westen wird vom Ergeb-
nis dieser Überprüfung abhängen.

11. Wie sehen die Planungen im E-Government für den im BSC betroffenen Auf-
gabenbereich aus? Welche Auswirkungen sind dadurch zu erwarten?

Durch die Einführung neuer DV-Fachverfahren im Bereich der besonders
publikumsintensiven Bürgerserviceleistungen wird es bereits mittelfristig zu
einer wesentlichen Erweiterung des E-Governments kommen. Zurzeit wer-
den alle Großrechnerverfahren des Stadtamtes durch moderne webbasierte
DV-Verfahren ersetzt. Die Software im Bereich der Fahrerlaubnisangelegen-
heiten wurde bereits umgestellt. Darüber hinaus werden das Meldewesen, die
Kfz-Angelegenheiten und die Gewerbesachen betroffen sein.
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Grundlage für die Modernisierung der Fachverfahren bildet die von Bremen
maßgeblich beeinflusste Standardisierung des Austausches von Verwaltungs-
daten auf Basis des von der bremen online services Entwicklungs- und Betriebs-
gesellschaft mbH & Co. KG und in der Folge von der OSCI-Leitstelle beim
Senator für Finanzen entwickelten technischen Norm OSCI (Online Services
Computer Interface). Eine Vorreiterrolle für die Verknüpfung mit den einzel-
nen Fachanwendungen spielt dabei das Meldewesen, für das OSCI im Rah-
men der Initiative der Bundesregierung „Deutschland. online“ und auf Be-
schluss der IMK für die spezifischen melderechtlichen Fachanwendungen
weiterentwickelt wird (OSCI-X[Meld]).

Die fortschreitende Elektronisierung der Verwaltungsdienstleistungen wird
zum einen die verwaltungsinternen Betriebsabläufe rationalisieren, zum an-
deren ist mit den weiter auszubauenden Nutzungsmöglichkeiten für die Bürger-
innen und Bürger ein Rückgang der Bedarfe in der Präsenzverwaltung zu er-
warten. Verlässliche Angaben zu den Größenordnungen können derzeit nicht
gemacht werden. Allerdings sollte diese Entwicklung bei der weiteren Pla-
nung der BSC-Struktur berücksichtigt werden. Bei Errichtung zu kleiner Ein-
heiten drohen diese durch rückläufige Bedarfe und entsprechend verminder-
te Personalausstattung, erneut eine kritische Grenze zu unterschreiten.

12. Welche Verwaltungsdienstleistungen werden im Bremen Service Universität
vorgehalten?

Die Agentur „bremen service universität“ (bsu) richtet sich als Außenstelle
des Stadtamtes in erster Linie an Studierende und Lehrende der Universität,
steht aber auch den Angehörigen der anderen Bremer Hochschulen und der
IUB offen. Ziel dieser Einrichtung ist es, für diese Personengruppe einen kom-
fortablen Service anzubieten und mit Blick auf die für den Länderfinanzaus-
gleich maßgebliche Einwohnerzahl zugleich einen Anreiz für die betroffene
Personengruppe zu schaffen, ihrer Meldeverpflichtung mit der Festlegung
auf eine Hauptwohnung in Bremen verstärkt nachzukommen. Für die Aus-
länderangelegenheiten der ausländischen Studierenden aller stadtbremischen
Hochschulen ist inzwischen ausschließlich das bsu zuständig.

Folgende Dienstleistungen werden angeboten:

• Meldeangelegenheiten,

• Pässe und Ausweise,

• Führungszeugnisse,

• Lohnsteuerkarten,

• Lebens- und Haushaltsbescheinigungen,

• Aufenthaltsbewilligungen,

• Aufenthaltserlaubnisse für Studierende aus EU-Staaten.

13. Beabsichtigt der Senat, das Angebot im Bremen Service Universität auszu-
weiten oder auch an anderen Standorten vorzuhalten?

Das Angebot von „bremen service universität“ (bsu) ist ein zielgruppenspe-
zifisches Angebot, das mit den melderechtlichen Dienstleistungen sowie dem
besonderen ausländerrechtlichen Service für die große Gruppe der ausländi-
schen Hochschulangehörigen auf die besonderen Bedarfe dieser Personen-
gruppe abgestimmt ist. Es bestehen Überlegungen, das Aufgabenspektrum
des bsu um die Anfertigung von Beglaubigungen und die Annahme der An-
träge auf Aufenthaltsbewilligung für das wissenschaftliche Personal der stadt-
bremischen Hochschulen zu erweitern. Die Ausweitung des Angebots auf
weitere Standorte ist nicht beabsichtigt.

14. Welche Ortsämter/BürgerServiceCenter sind in stadteigenen Immobilien un-
tergebracht?

a) Sind Veränderungen der räumlichen Situation durch die Ausgliederung
sozialer Dienstleistungen eingetreten oder zu erwarten?

b) Haben sich in stadteigenen Immobilien Leerstände ergeben?
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c) Wie beabsichtigt der Senat, diesen Leerstände zu begegnen?

Mit Ausnahme des BSC-Mitte (Stadtamt) sowie des kommunalen Teils des
Ortsamtes West sind gegenwärtig alle Ortsämter in stadteigenen Immobilien
untergebracht.

Zu a): Durch die organisatorische Ausgliederung sozialer Dienstleistungen
wurden im Zuge der Bildung des Sozialzentrums Hemelingen dessen ehemals
am Standort des Ortsamtes angesiedelten Einrichtungen mit weiteren Ein-
richtungen am Standort Pfalzburger Straße konzentriert. Mögliche weitere
Änderungen stehen in direkter Abhängigkeit zur neuen Sozialgesetzgebung
(Hartz IV) und können noch nicht abgeschätzt werden.

Zu b): Durch die Einrichtung des Sozialzentrums Hemelingen am Standort
Pfalzburger Straße sind am Sitz des Ortsamtes Hemelingen Leerstände ent-
standen. Darüber hinaus ist es durch den Umzug des Sachgebietes kommu-
nale Angelegenheiten des Ortsamtes West in das Walle-Center im früheren
Dienstgebäude in der Elisabethstraße zu einem teilweisen Leerstand gekom-
men.

Zu c): Nach Überführung sämtlicher städtischer Liegenschaften in das von
der Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH (GBI) zu verwaltende Sonder-
vermögen obliegt die Vermarktung und Verwertung des Gebäudebestandes
der GBI. Es ist vorgesehen, die im 1. Stockwerk über dem Ortsamt Hemelingen
zurzeit leerstehenden Räume an einen anderen Nutzer weiter zu vermieten.
Der Standort Elisabethstraße soll nach Auszug der dort verbliebenen Melde-
stelle des Ortsamtes West veräußert werden.

15. Sieht der Senat Möglichkeiten, den lokalen Auftritt der öffentlichen Verwal-
tung insgesamt an einzelnen Standorten zu konzentrieren?

Der Senator für Inneres und Sport konzentriert gegenwärtig verschiedenene
über das Stadtgebiet verteilte Organisationseinheiten des Stadtamtes mit den
zugehörigen Publikumsbereichen (Ausländeramt, Kfz-Zulassungsstelle, Füh-
rerscheinstelle, Fundamt) am neuen Standort in der Stresemannstraße. Darüber
hinaus wurde die bis Ende letzten Jahres unmittelbar der senatorischen Dienst-
stelle eingegliederte Einbürgerungsbehörde für die Stadtgemeinde Bremen
organisatorisch und räumlich in das Stadtamt verlagert. Auch das Standes-
amt Bremen-Mitte soll zumindest organisatorisch in das Stadtamt integriert
werden. Schließlich hat der Senat am 20. Juli 2004 beschlossen, eine mögli-
che Verlagerung der Aufgaben des Amtes für Wohnungswesen zu prüfen.

Ob es möglich sein wird, weitere Publikumsbereiche im Stadtamt oder bei
anderen Dienststellen zusammenzufassen, bleibt künftigen Organisations-
überlegungen vorbehalten. Hierbei sind auch Fragen der Flächenoptimierung
zu berücksichtigen.
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